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Einleitung

A. Ausgangssituation

Die Misshandlung von Kindern ist ein Phänomen, das bis in die Anfänge
menschlichen Zusammenlebens zurückverfolgt werden kann.1 Sie stellt kein
Novum dar.

Eine neue Entwicklung zeigt sich jedoch darin, dass die Öffentlichkeit im Fall
des Todes oder der Verletzung von Kindern, die durch die eigene Familie
vernachlässigt oder (sexuell) misshandelt wurden, mittlerweile fast automatisch
ein Versagen der Kinder- und Jugendhilfe konstatiert, wenn diese sogenannten
Problemfamilien bereits im Vorfeld in den Fokus des Jugendamts geraten waren.2

Zusätzlich zu diesem medialen Druck sehen sich die betroffenen Sozialarbei-
ter3 seit einiger Zeit strafrechtlichen Verfahren ausgesetzt, in denen ihnen ihre
vermeintliche Unzulänglichkeit als Straftat der fahrlässigen Körperverletzung
oder der fahrlässigen Tötung, jeweils begangen durch Unterlassen, vorgeworfen
wird.4

1 Vgl. den geschichtlichen Rückblick von Bensel/Rheinberger/Radbill in: Das miss-
handelte Kind, S. 10 ff.

2 Siehe z.B. DER SPIEGEL 38/1999, S. 90: „Musste Jenny sterben?“; Hamburger
Abendblatt v. 17.1.2004: „Carolin – Versagte das Jugendamt?“; Welt am Sonntag v.
2.3.2003: „Der Mordfall Pascal bringt Skandal im Jugendamt ans Licht“; Frankfurter
Allgemeine Sonntagszeitung v. 26.9.2004: „Die Kinderhölle – Der gerade vor Gericht
verhandelte Fall Pascal ist keine Ausnahme: In deutschen Familien nehmen Verwahr-
losung und Missbrauchsdelikte zu. Häufig greifen die Jugendämter zu spät ein, ob-
wohl das Gesetz ihnen Chancen dafür einräumt.“ sowie Rückert in DIE ZEIT 17/2005
(„,Komplizenschaft mit den Tätern‘ nennen Polizisten und Gerichtsmediziner das
übermäßige Verständnis der Ärzte und Behörden für Eltern, die ihr Kind malträtieren,
und rufen auf zu ,mehr Mut zum Wohle des Kindes‘. (. . .) Die Beamten des Kommis-
sariats für Delikte an Schutzbefohlenen im Landeskriminalamt Berlin sind empört
über die Verzagtheit vieler Jugendamtsmitarbeiter.“). Vgl. in diesem Zusammenhang
auch den fiktiven Text „Kleine Schwester“ (Diogenes Verlag) von Martina Borger und
Maria Elisabeth Straub, die eindringlich das Scheitern einer Familie und die damit
einhergehende Vernachlässigung des in Pflege genommenen Kindes bei ausbleibender
Kontrolle durch das Jugendamt beschreiben.

3 Nachfolgend soll aus sprachlichen Gründen lediglich die männliche Form der Be-
rufsbezeichnung verwendet werden, der Sache nach ist damit aber selbstverständlich
auch die weibliche erfasst.

4 Ausführliche Dokumentation der drei bekanntesten Verfahren („Laura Jane“,
„Jenny“ und „Tanja“) bei Beulke/Swoboda, Gössel-FS, S. 73 ff. sowie unter Teil 1 A. I.,
II. und III.



Ein eigener Tatbestand, der Versäumnisse von Sozialarbeitern im Zusammen-
hang mit Kindeswohlgefährdungen pönalisiert, existiert im deutschen Straf-
gesetzbuch nicht. Auch ist bislang keine höchstrichterliche Entscheidung zum
Ausmaß der strafrechtlichen Verantwortung in derartigen Fällen ergangen. Viel-
mehr haben die mit der Thematik befassten Gerichte teils diametral entgegenge-
setzte Urteile gefällt5 oder sich durch Verfahrenseinstellungen einer abschlie-
ßenden Beurteilung der Problematik entzogen6.

Diese Umstände haben naturgemäß sowohl auf dem Gebiet der Sozialpädago-
gik als auch in der Rechtswissenschaft zu einer schwer überschaubaren Fülle
von Literatur geführt. Wie in der Judikatur reichen dabei die Reaktionen von
der strikten Verneinung bis hin zur offensiven Bejahung einer Strafbarkeit der
in der Jugendhilfe Beschäftigten.7 Unter dem kriminologischen Gesichtspunkt
wird außerdem über die Tauglichkeit der Strafverfolgung zur Verbesserung der
Situation von Kindern gestritten.8

Eine Lektüre dieser Veröffentlichungen vermag zweifelnde Sozialarbeiter
(wie auch Juristen) mehr zu verunsichern, als zu deren Absicherung beizutra-
gen – nicht zuletzt deshalb, weil die Autoren teilweise selbst in Strafverfahren
involviert waren und primär ihre eigene Sicht der Dinge darlegen.9

Überdies differieren die Äußerungen bei der Einschätzung des tatsächlichen
Risikopotentials. Während manche die Sozialarbeiter als „Opferlamm“10 in
Ausübung der ihnen obliegenden Aufgaben „mit einem Bein im Gefängnis“11

sehen und als mögliche Konsequenz einer strafrechtlichen Verfolgung die
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5 Exemplarisch hierfür das Urteil des LG Osnabrück ZfJ 1996, 524 m. abl. Anm.
Bringewat und i.E. zust. Anm. St. Cramer NStZ 1997, 238 f. im Gegensatz zu dem
des OLG Oldenburg StV 1997, 133 (zu dem den beiden Urteilen zugrunde liegenden
Fall „Laura Jane“ s. Teil 1, A. I.).

6 Vgl. den Einstellungsbeschluss des LG Osnabrück im Fall „Laura Jane“, abge-
druckt bei Mörsberger/Restemeier (Hrsg.), Helfen mit Risiko, S. 150.

7 Wiesner, ZfJ 2004, 167, Fn. 24 konstatiert gar „feindliche Lager (. . .) im Stel-
lungskrieg“.

8 Gegen einen positiven Effekt der Strafverfolgung von Sozialarbeitern auf den
Schutz von Kindern H.-J. Albrecht, Saarbrücker Memorandum, S. 212.

9 Vgl. z.B. die Veröffentlichung „Helfen mit Risiko“, herausgegeben von Mörsber-
ger/Restemeier. Hierin kommen sowohl der im Fall „Laura Jane“ tätig gewordene
Sachverständige Schrapper (S. 22 ff.), als auch die angeklagte Sozialarbeiterin
(S. 179 ff.) zu Wort. Herausgeber Restemeier war deren Verteidiger, Mörsberger
wurde von diesem in zweiter Instanz als Berater hinzugezogen (vgl. das Plädoyer auf
S. 81 ff.).

10 So die Bezeichnung in dem Interview von Brand mit der angeklagten Sozialar-
beiterin im Fall „Laura Jane“ (dazu unten Teil 1 A. I.), abgedruckt in Mörsberger/
Restemeier (Hrsg.), Helfen mit Risiko, S. 179; ähnlich auch Gericke in seinem Bericht
zum Verhandlung vor dem LG Stuttgart im Fall „Jenny“ (siehe dazu unten Teil 1 A.
II.): „Es war für die angeklagten Berufskollegen ein ziemlich belastendes Scenario
und ich verlor nie das Gefühl, dass sie stellvertretend für die meisten von uns Sozial-
arbeitern dort waren – ein Musterprozeß!“



„Lähmung der Jugendhilfe“12 bzw. eine „Absicherungsmentalität“13 befürchten,
betonen andere die geringe Wahrscheinlichkeit einer Verurteilung.14

Die vormalige Bundesregierung beabsichtigte – ursprünglich etwas versteckt
im Tagesbetreuungsausbaugesetz15 – auf die zu trauriger Berühmtheit gelangten
Fälle der Schädigung des Kindeswohls trotz staatlicher Betreuung der Familie
zu reagieren und die daraus resultierenden Handlungsempfehlungen verschie-
denster Institutionen in Gesetzesform zu gießen.16

Im Verlauf des Gesetzgebungsverfahrens wurde der Entwurf jedoch geteilt
und zunächst lediglich ein Teil der vorgesehenen Neuerungen verabschiedet, die
nicht der Zustimmung des Bundesrats bedurften.17 Sie traten zum 1.1.2005 in
Kraft.18

Zahlreiche andere geplante Reformen entfielen hingegen vorerst,19 darunter
auch das Bestreben, den Schutzauftrag des Jugendamts in einem neu zu schaf-
fenden § 8a SGB VIII ausdrücklich festzuschreiben.20
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11 So eine Äußerung von Alexander, Sozialextra 2000, 13 und der Titel eines Bei-
trags von Schrapper in Sozialmagazin 1996, 19 sowie einer vom Rheinischen Studien-
institut für Kommunale Verwaltung in Köln am 16.3.2005 abgehaltenen Tagung.

12 Vgl. Oehlmann-Austermann, ZfJ 1997, 57 – er rekurriert hierbei auf die Befürch-
tung des LG Osnabrück NStZ 1996, 439.

13 Wiesner/Mörsberger, SGB VIII, § 50, Rn. 106; von Hermanni, JAmt 2003, 561;
Papenheim, Sozialpädagogische Familienhilfe, S. 13; Meysen/Schindler, JAmt 2004,
465; ähnlich Alexander, Sozialextra 2000, 13; aA Fieseler, ZfJ 2004, 179.

14 Mörsberger, JAmt 2002, 434, 437: „(. . .) eher Mythos denn reale Bedrohung“;
ders., Jugendhilfe 2000, 229: „Weder Panik noch Selbstmitleid ist angebracht.“; ders.,
„. . . und schuld ist“, S. 91: „Wenn Sie nach der Veranstaltung ins Auto steigen sollten,
dann können Sie sicher sein, dass das strafrechtliche Risiko, das Sie damit eingehen,
um ein Tausendfaches höher ist als das hier thematisierte Risiko im beruflichen Kon-
text“; in diesem Sinne auch das DIJuF-Rechtsgutachten, JAmt 2005, 232; Fieseler, UJ
2001, 433; ders., ZfJ 2004, 173; Pilz, Sozialextra 2001, 38; vgl. auch Meysen/Schind-
ler, JAmt 2004, 465: „Machen Sie sich die Mühe und lassen Sie nicht einen Teil von
sich in einem abstrakten Gefängnis stehen.“

15 Die vollständige Bezeichnung des Gesetzes lautet „Gesetz zum qualitätsorientier-
ten und bedarfsgerechten Ausbau der Tagesbetreuung und zur Weiterentwicklung der
Kinder- und Jugendhilfe“. Im folgenden wird es nur noch als TAG zitiert. Zur Gesetz-
gebung im Rahmen des TAG siehe Meysen, Editorial JAmt, Heft 10/2004, S. IV.

16 Der Gesetzentwurf der Bundesregierung (BT-DrS 15/3676) bezog sich ausdrück-
lich (S. 26) auf die „Empfehlungen des Deutschen Städtetages zur Festlegung fach-
licher Standards in den Jugendämtern bei akut schwerwiegender Gefährdung des Kin-
deswohls“, abgedruckt u. a. in ZfJ 2004, 187 sowie im Anhang der vorliegenden Ar-
beit.

17 BT-DrS 15/3676 sowie BT-DrS 15/3986.
18 G. v. 30.07.2004, BGBl. I, S. 3852.
19 Vgl. die Beschlussempfehlung und den Bericht des Ausschusses für Familie, Se-

nioren, Frauen und Jugend BT-DrS 15/4045.
20 Neben der allgemeinen Zielsetzung des § 1 Abs. 3 Nr. 3 SGB VIII.


